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Wohnbaugrundstücke in zukünftigen Neubaugebieten 
 
 
Das Baugebiet „Zum Kapellchen“ 
 
Das Baugebiet „Zum Kapellchen“ liegt im Norden der Ortslage Elsdorf. Das 
Plangebiet wird begrenzt und erschlossen durch die zukünftige Umgehungsstraße in 
Verlängerung der Oststraße, die in mehreren Bauabschnitten gebaut und bis zur K 
35 (früher L 277) im Ortsteil Esch geführt werden soll. Das Teilstück von der 
Oststraße bis zur Carl-Diem Straße dient als Hauptzufahrt zu dem neuen Baugebiet 
und ermöglicht ohne Ortsdurchfahrt eine schnelle Erreichbarkeit des überörtlichen 
Verkehrsnetzes in Richtung Köln, Düsseldorf, Aachen und Mönchengladbach. 
    
Die Carl-Diem Straße bildet die westliche Grenze des Baugebietes, das Elsdorfer 
Fließ die östliche Grenze und im Süden grenzt das Gebiet an die Hausgärten der 
vorhandenen Bebauung an der Mozartstraße an.  
 
Die Bebauung und Erschließung des Baugebietes „Zum Kapellchen“ wird durch die 
Bebauungspläne Nr. 91 und Nr. 91A der Gemeinde Elsdorf geregelt. Bei Einhaltung 
der Festsetzungen der Bebauungspläne bedarf im Rahmen der 
Genehmigungsfreistellung der Bau eines Wohnhauses in der Regel keiner 
Baugenehmigung mehr. Es genügt die Vorlage der entsprechenden Unterlagen im 
Rahmen der Genehmigungsfreistellung  gem. § 67 Bauordnung NRW bei der 
Gemeinde. 
 
 
 



 
 
            Blick von der Oststraße auf das zukünftige Plangebi et 
 
 
Nach den Festsetzungen der Bebauungspläne kann der Bereich südlich der 
geplanten Kreisstraße als Mischgebiet bebaut werden. Im Mischgebiet sind neben  
Wohngebäuden Gewerbebetriebe, die das Wohnen nicht wesentlich stören und auch  
Geschäfts- und Bürogebäude zulässig. 
Für dieses Gebiet ist eine eingeschossige Bebauung in offener Bauweise 
festgesetzt. Die Eingeschossigkeit beinhaltet jedoch auch die Möglichkeit der 
Nutzung des Dachgeschosses. Soweit die überbaubaren Flächen des 
Bebauungsplans dies zulassen können hier min. 60% der jeweiligen Grundstücke 
bebaut oder versiegelt werden. 
 
Südlich angrenzend an das geplante Mischgebiet ist allgemeines Wohngebiet 
vorgesehen. Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. Die 
überbaubaren Flächen der Bebauungspläne lassen hier Bautiefen von 14 m bzw. 15 
m zu. Es können Einzel- oder Doppelhäuser gebaut werden. Um den Eigenheimbau  
zu  fördern ist  in Teilbereichen des zukünftigen Wohngebietes vorgesehen, dass nur 
max. 2 Wohneinheiten je Wohngebäude  errichtet werden dürfen. Die zulässige 
Geschossigkeit wird überwiegend auf ein Vollgeschoss begrenzt. Natürlich ist auch 
hier der Dachausbau zulässig. Die Grundstücke können bis min. 40 % bebaut und 
versiegelt werden. 
 
 
Die Höhe der zukünftigen Gebäude wird im gesamten Baugebiet durch Festsetzung 
der max. Traufhöhen in Verbindung mit den festgelegten Dachneigungen 
vorgegeben. Vorgesehen ist bei einer eingeschossigen Bebauung eine max.  



Traufhöhe von 3,5 m, bei einer zweigeschossigen Bebauung von 6,5 m. Bei 
eingeschossigen Gebäuden darf die Dachneigung 35° -  48° und bei 
zweigeschossigen Gebäuden 28° - 35° betragen. 
 
Sowohl im Mischgebiet als auch im allgemeinen Wohngebiet sind Garagen und 
untergeordnete Nebenanlagen grundsätzlich auch außerhalb der überbaubaren 
Flächen zulässig.  
 
Das Plangebiet wird erschlossen durch eine Haupterschließungsstraße mit einer 
Gesamtbreite von 8,5 m, die von der in Verlängerung der Oststraße geplanten 
Umgehungsstraße  ins zukünftige Baugebiet führt. 
 
Die Anbindung an die Mozartstraße erfolgt über drei Zufahrtstraßen in Verlängerung 
des Steinweges, der Straße Zum Kapellchen und der Bedburger Straße. Die in Nord- 
/Südrichtung durch das Baugebiet führende Haupterschließungsstraße wird 
mehrfach verschwenkt, so dass keine direkte Verbindung zwischen der verlängerten 
Ostraße und der Mozartstraße entsteht, die diese Erschließungsstraße als 
Abkürzung für den innerörtlichen Durchgangsverkehr attraktiv erscheinen lässt. 
 
Von der Haupterschließungsstraße aus werden die einzelnen Wohnbereiche bzw. die 
Mischgebiete über untergeordnete Erschließungsstraßen mit Breiten von 7,5 m bzw. 
6,0 m erschlossen. Alle Straßen werden als verkehrsberuhigte Bereiche ausgebaut. 
Stellplätze für den ruhenden Verkehr sind innerhalb der Verkehrsflächen 
vorgesehen. Über das Baugebiet verteilt werden darüber hinaus zusätzliche 
Parkplatzflächen angelegt. 
 
Das zukünftige Baugebiet wird im Osten und im Westen durch öffentliche 
Grünflächen mit Tiefen von  50 m und mehr eingegrünt. Zur Carl-Diem-Straße (K 38) 
ist im Bereich der ehemaligen Bahntrasse bereits eine dichte Bepflanzung 
vorhanden. Neben naturschutzrechtlichen Ausgleichsfunktionen sollen die 
Grünflächen durch Anlage von Fußwegen auch Naherholungsfunktionen erfüllen. 
Innerhalb der Grünfläche am Elsdorfer Fließ ist ein Spielplatz  vorgesehen. 
 
Im Südwesten des Gebietes befindet sich eine Kapelle, nach der das Baugebiet 
benannt wurde. Diese Kapelle wird zukünftig innerhalb einer Grünfläche liegen und 
dauerhaft erhalten werden.  
 
Zur Umgehungsstraße hin wird das Baugebiet durch einen 4 m hohen 
Lärmschutzwall abgeschirmt, der mit vorgelagerten Verkehrsgrünflächen neben dem 
Immissionsschutz ebenfalls der Eingrünung dient.  
 
Bei einer Größe des Baugebiets  von ca. 9 ha kann damit gerechnet werden, dass in 
mehreren Bauabschnitten beginnend in 2009 rd. 200 Baugrundstücke verwirklicht 
werden können.  
 
Der Bodenrichtwert für erschlossene Baugrundstücke liegt im Bereich der Ortslage 
Elsdorf derzeit bei 140 €. 
                                                
 



 
 
Bebauungsplan Nr. 91 / Nr. 91A  „Elsdorf Zum Kapell chen “ 
 
 
 
Das Baugebiet „Ehemalige Bahntrasse“ 
 
Das Baugebiet liegt im Zentrum der Ortslage Elsdorf. Durch die 1995 erfolgte 
Stilllegung der in Nord – Südrichtung durch das Gemeindegebiet verlaufenden 
Bahnlinie Düren - Bedburg kann die ehemalige Bahntrasse heute einer neuen 
Nutzung zugeführt werden.   
 
                                                                                       
                                                                  Gladbacher Straße 

                               
                                                  Bahntrasse        Maarstraße 



         
Für den Bereich der Bahntrasse zwischen der Gladbacher Straße und der Köln – 
Aachener Straße hat die Gemeinde den Bebauungsplan Nr. 94 „Elsdorf, ehemalige 
Bahntrasse zwischen Köln  - Aachener Straße und Gladbacher Straße sowie 
Maarstraße und Nollstraße“ aufgestellt, der seit dem 23.01.04 rechtskräftig ist.  
 
Bebauungsplan Nr. 94  
„Elsdorf, ehemalige Bahntrasse zwischen Köln-Aachen er Straße und Gladbacher  
Straße sowie Maarstraße und Nollstraße“                    
 

                       
Der Bebauungsplan wurde in der Zwischenzeit im Bereich des Wendeplatzes durch 
Ausweisung zusätzlicher Verkehrsfläche geändert, um auch den dort gelegenen 
Grundstücken eine direkte Anbindung an die Erschließungsstraße zu ermöglichen. 
 
Bebauungsplan Nr. 94, 1. Änd. 
 

                                   
 



 
 
Der Bebauungsplan Nr. 94 sieht auf der Bahntrasse eine ca. 310 m lange und 7 m 
breite Erschließungsstraße vor, die von der Köln – Aachener Straße in Richtung 
Jugendstraße führt und dort mit einem Wendeplatz endet. Die Straße wird als 
verkehrsberuhigter Bereich ausgebaut. Innerhalb der Verkehrsfläche sind Stellplätze 
für den ruhenden Verkehr vorgesehen. 
Entlang der Westseite der Straße wird ein durchgehender Grünzug von im Mittel 
etwa 14 m Breite angelegt. Innerhalb dieser Fläche ist auch ein Spielplatz 
vorgesehen. 
 
Mit der Straße sollen die östlich angrenzenden sehr tiefen Gartengrundstücke der 
vorhandenen Bebauung an der Maarstraße erschlossen und einer vom 
überwiegenden Teil der Eigentümer gewünschten baulichen Nutzung zugeführt 
werden. Das Baugebiet ist etwa 12.000 m² groß und könnte bei angenommen 
Grundstücksgrößen von ca. 500 m² in etwa 24 Baugrundstücke aufgeteilt werden. 
Bei kleineren oder größeren Grundstückszuschnitten wird sich die Anzahl 
entsprechend ändern.   Der Grünzug und die zentrale, ruhige Lage gewährleisten 
den zukünftigen Anwohnern eine hohe Wohnqualität. 
 
Mit der Erschließung des Baugebietes wurde begonnen. Eine Baustraße 
(Straßenname „Am Westend“) ist vorhanden, so dass die angrenzenden 
Grundstücke sofort bebaubar sind. 
 
Nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes ist im  nördlichen Bereich der 
Erschließungsstraße allgemeines Wohngebiet vorgesehen. Allgemeine Wohngebiete 
dienen vorwiegend dem Wohnen. Die überbaubaren Flächen lassen hier Bautiefen 
bis zu 16 m zu. Es können Einzel- und Doppelhäuser als Einfamilienhäuser aber 
auch als Mehrfamilienhäuser errichtet werden. Die Grundstücke sind bis min. 40 % 
ihrer Fläche bebaubar. Es sind ein- und zweigeschossige Gebäude zulässig. Die 
Dächer können mit Dachgauben versehen werden. Die max. Firsthöhe ist auf 11 m 
beschränkt. Die Dächer müssen Neigungen von 20° - 4 0° aufweisen.  
Die Grundstücksgrößen sind vom Grundsatz variabel. Sie können in Abstimmung mit 
den derzeitigen Eigentümern festgelegt werden, wobei die Grundstückstiefen bei 
etwa 30 m liegen werden. 
 
Im südlichen Bereich, der durch die Planstraße erschlossen wird, sieht der 
Bebauungsplan Mischgebiet  für eine geschlossene Bebauung vor. Im Mischgebiet 
sind neben Wohngebäuden auch Gewerbebetriebe, die das Wohnen nicht wesentlich 
stören, zulässig. Soweit die überbaubaren Flächen dies zulassen, können hier min. 
60 % der Grundstücksfläche bebaut oder versiegelt werden. Es gelten ansonsten die 
gleichen Regeln wie für die zuvor beschriebene Bebauung im allgemeinen 
Wohngebiet.  
 
 
 
Einzelne Wohnbaugrundstücke bzw. Immobilien, die vo n der 
Gemeinde angeboten werden: 
 

1). im Ortsteil Elsdorf – Mitte 
 
ist ein interessantes Baugrundstück am Rande einer Häuserzeile im 



          Finkenweg, 365 m² groß, bebaubar mit einem freistehenden zweige-  
    schossigen Wohnhaus zu veräußern. Besonders für Familien geeignet. 
    Kaufpreis: VB 

 
2). im Ortsteil Berrendorf 
 
ist das ehemalige Feuerwehrgerätehaus (Baujahr 1968/69) zu veräußern. 
Die Grundstücksgröße beträgt 330 m², ein Flächenzukauf ist möglich. 

          Das vorh. Gebäude kann auch zu gewerblichen Lagerzwecken  genutzt 
           werden. 
 
 
 
 
 
 


